
Wasserkorporation 
Zuzwil 

 

  

  Anmeldung Wasserbezug ab Hydrant 
 

 

Grundsätzlich sind die Hydranten der Feuerwehr vorbehalten und Wasserbezüge sind nicht erlaubt. Insbesondere ist die Bedienung 

der Hydranten für Bauunternehmen, Gartenbauer, Private usw. untersagt! 

 

Die Wasserkorporation kann eine Ausnahmebewilligung erteilen. Für private und gewerblich/industrielle Wasserbezüge wird eine 

Installationspauschale in Rechnung gestellt. Bei Installationen für kulturelle Veranstaltungen sowie Aufträge für die öffentliche Hand, 

namentlich die Gemeinde Zuzwil, wird auf eine Verrechnung verzichtet.  

 

Bei Genehmigung der Ausnahmebewilligung wird durch einen Beauftragten der Wasserkorporation (üblicherweise die Pascal 

Hugentobler AG) ein provisorischer Hahn, evtl. mit Wasserzähler, an den Hydranten angebracht und der Hydrant geöffnet. Der 

Bezüger kann dann Wasser ab diesem Hahn beziehen. Anschliessend an den Bezug wird der Hydrant durch den Beauftragten der 

Wasserkorporation wieder geschlossen und der provisorische Hahn demontiert.  

Die Bedienung des Hydranten durch den Wasserbezüger bleibt weiterhin untersagt! 

 

Die Installationspauschale, wird wie folgt verrechnet: 

• Installation ab 6 Werktagen nach Eingang der Anmeldung Fr. 250.00 

• Installation innert 5 Werktagen nach Eingang der Anmeldung Fr. 500.00 

• Expressinstallation innert 24 Stunden Fr. 750.00 

 

 

Bitte mit dieser Anmeldung folgende Angaben machen: 

 

Bezugsort  Unternehmer 

 

  Firma: …………………………………. 

Eigentümer: …………………………………. Ansprechperson: …………………………………. 

Strasse: …………………………………. Strasse: …………………………………. 

PLZ/Ort: …………………………………. PLZ/Ort: …………………………………. 

Hydranten-Nummer: …………………………………. Telefon: …………………………………. 

E-Mail: …………………………………. E-Mail: …………………………………. 

Rechnungstellung an:    

(bitte ankreuzen) 

 

Datum und evtl. Uhrzeit für den Bezug:  ………………………………….         Dauer des Bezuges:  …………………………………. 

 

Bitte beachten: 

• Ein Bezug in den Wintermonaten (Dezember - Februar) ist nicht möglich. 

• Manipulationen am Hydranten sind untersagt. Für jegliche Schäden haftet der Bezüger vollumfänglich. 

• Zuwiderrechtliche Handlungen werden verzeigt. 

 

 

 

 

Unterschrift des Antragstellers:  …………………………………. 

 

 

 

Bitte Anmeldung einsenden an: Gerne erhalten wir diese Unterlagen in elektronischer Form! 

 Als .pdf Datei oder .jpeg (Foto) an guido.vollenweider@bluewin.ch 

  oder per Post an 

 Wasserkorporation Zuzwil, Postfach 112, 9524 Zuzwil 

mailto:guido.vollenweider@bluewin.ch

